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gewerBerechtlIche aspekte

aufstellen von mobilen Unterkünften 
dr. Wolfgang stock 
Büro für freizeitrecht, 
fernitz-Mellach

Braucht man für das Aufstellenlassen 
von fremden mobilen Unterkünften 
eine Gewerbeberechtigung? Grund-
sätzlich gilt, dass das Vermieten eige-
ner Grundflächen keine gewerbliche 
Tätigkeit ist, sondern Vermögensver-
waltung. Diese wird erst dann zur ge-
werblichen Tätigkeit, wenn die lau-
fende Verwaltungsarbeit (deutlich) je-
nes Maß überschreitet, das üblicher-
weise mit der Verwaltung eigenen Lie-
genschaftsvermögens verbunden ist.
Entsprechend ist gemäß § 4 GewO das 
Halten von Räumen und Flächen zum 
Abstellen von Kraftfahrzeugen (also 
z.B. Wohnmobilen) nur dann gewerb-
lich, wenn damit im Zusammenhang 
auch Dienstleistungen übernommen 
werden. Man muss also – ähnlich wie 

bei den Ferienwohnungen und Appar-
tementhäusern – streng unterschei-
den zwischen der bloßen Grundver-
mietung und dem Betrieb eines Cam-
pingplatzes, der ja eine Reihe von 
(vermietungsuntypischen) Dienst-
leistungen einschließt. Durch die ent-
geltliche Zurverfügungstellung von 
Grundstücksflächen zum Abstellen 
von Wohnmobilen und dem Vorhan-
densein mobiler WC-Container ent-
steht noch kein Campingplatz (LVwG 
Steiermark, 23.5.2014, LVwG 61.4-
2899/2014); es bedarf dafür gewis-
ser infrastruktureller Mindestvo-
raussetzungen (VwGH 7.12.2011, 
2011/06/0159.
ZB: Bei der Flugschau Airpower 2013 
mit 10.365 Übernachtungen war nach 
dem Landesverwaltungsgericht Steier-
mark deshalb nicht von einem Cam-
pingplatz auszugehen, weil jene 
Grundstücksflächen, die entgeltlich 

zum Abstellen von Wohnmobilen zur 
Verfügung gestellt wurden, nur mit 
mobilen WC-Containern ausgestattet 
waren.) Liegen diese Mindestvoraus-
setzungen allerdings vor und besteht 
zusätzlich die Absicht, einen Ertrag 
oder sonstigen wirtschaftlichen Vor-
teil daraus zu erzielen, so ist der Be-
trieb eines Campingplatzes ein (frei-
es) Gewerbe und der Platz selbst eine 
gewerbliche Betriebsanlage, auf die 
auch raumordnungsrechtliche Vor-
schriften sowie die Campingplatzge-
setze der Länder (in allen Bundeslän-
dern außer in Wien und in der Steier-
mark) zur Anwendung kommen. 
www.freizeitrecht.at
www.kulturtourismusrecht.at

Nähere Infos über gewerbe-
rechtliche sowie bau-
rechtliche Aspekte 
siehe Hofpost Online!

neue Lizenzgebühr für tV
Die neue (sog. „RAW“-)Lizenzgebühr 
für die Abgeltung von TV-Rechten ist 
lt. Gesetz zu entrichten (da es sich lt. 
EU-Gerichtsurteil bei jeder Gäste-Ver-
mietung um eine „öffentliche Vorfüh-
rung“ handelt). Durch intensive Ver-
handlungen von UaB mit der Lizenz-
gesellschaft konnte die Höhe der Ge-
bühr auf 2,50 Euro/TV-Gerät/Jahr hal-
biert werden.

Saisons-Schließzeiten können abge-
zogen werden (zB Vermietung 9 Mo-
nate/Jahr, damit Gebühr 2,50 Euro: 
12x9=1,87 Euro/TV-Gerät/Jahr). Die 
Erhebung der TV-Geräte in Zimmern 
und Ferienwohnungen sowie die Einhe-
bung  der Gebühr wird über die AKM 
erfolgen. 

Infoblatt siehe 
Hofpost Online.
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